
 

 

 

Resolution des Vereins 
 

Politische Kindermedizin  
2013 

 

Die „Politische Kindermedizin“ fordert die österreichischen Politiker und 

Politikerinnen auf, sich vorrangig, uneingeschränkt und nachdrücklich für die 

Zukunft der nächsten Generationen einzusetzen und geeignete Maßnahmen zu 

ergreifen, die die Entwicklungsmöglichkeiten, die Gesundheit und Teilhabe von 

Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessern.  

 

Die Forderungen in der Übersicht 
 
Umsetzung und Anwendung der von Österreich 2011 unterzeichneten europäischen 
Deklaration zu Child friendly health care (CFHC) nach den entsprechenden Guidelines 
in allen Gesundheits - Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen 
 
A. Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen auf Teilhabe in der Gesellschaft 
 

• Uneingeschränkte Integration der Kinderrechte in die österreichische Verfassung  
• Finanzierungskonzepte zur Verhinderung von Kinder- und Jugendarmut und  
 ihrer Folgen, zeitlich verbindlicher Umsetzungsplan 
• Gesundheitsförderung nach dem salutogenetischen Prinzip 
• Förderung und Ausbau der Frühen Hilfen, insbesondere aufsuchender Hilfen  
• Kostenfreiheit für alle etablierten Kindertherapien, insbesondere die im ASVG der 

ärztlichen Hilfe gleichgestellten Therapien  
• Finanzierung von Gesundheitsleistungen nach den Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen und ihrer Familien 
• Vereinfachung der Administration von Gesundheitsleistungen – Schaffung von 

bedarfsorientierten One-stop-shops für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen.  

• Umsetzung der fertigen Pläne für die Kinder-Rehabilitation 
• Umsetzung des Family Centered Care – Prinzips 
• Beseitigung der eklatanten Versorgungsmängel im Bereich der Kinder- und  
 Jugendpsychiatrie 
• Etablierung von Kompetenzzentren mit assoziierten Versorgungsnetzwerken für 

Kinder und Jugendliche mit seltenen, komplexen, diagnostisch und therapeutisch 
aufwendigen Erkrankungen (Schwerpunktsetzung hochspezialisierte Medizin) 

 
B. Maßnahmen zur Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und  
    deren Eltern bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen  
 

• Förderung und Ausbau von Maßnahmen zur Hebung der Gesundheitskompetenz  
  der Eltern, Kinder und Jugendlichen 
• Umfassende Verbesserung im Bereich ärztlicher Kommunikation 
• Förderung und Ausbau mehrsprachiger Angebote 
• Förderung von Jugendsprechstunden 
•  Schaffung entsprechender organisatorischer und struktureller Voraussetzungen 
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Die Forderungen im Detail 
 
 

Präambel 

Der Verein (früher Plattform) „Politische Kindermedizin“ veröffentlicht seit 2007 jährlich im Anschluss 
an seine wissenschaftliche Jahrestagung im Herbst eine Resolution, die auf den im Rahmen der 
Tagung gewonnenen Erkenntnissen basiert, und in der die österreichischen Politiker und Politi-
kerinnen aufgefordert werden, Probleme einer Lösung zuzuführen, die für die Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen unseres Landes eine essentielle Bedeutung haben. 
 
In Zeiten von mehr oder weniger großen wirtschaftlichen Krisen werden Entscheidungen auch über 
gesellschafts- und gesundheitspolitisch relevante Entwicklungen meist unter ökonomischen Gesichts-
punkten getroffen und von einer kurzfristigen Finanzierbarkeit abhängig gemacht. Die „Politische 
Kindermedizin“ erinnert die Politikerinnen und Politiker sowie andere Entscheidungsträger daher 
nachdrücklich daran, dass sie nicht nur für die gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen mitverantwortlich sind, sondern insbesondere auch daran, dass eine 
langfristige positive Entwicklung unserer Gesellschaft – auch in ökonomischer Hinsicht – nur über eine 
Verbesserung der Bedingungen für die nächsten Generationen möglich ist. 
 
Wir haben in den letzten Jahren 23 Problembereiche beschrieben und konkrete Vorschläge zu deren 
Lösung oder Verbesserung gemacht, siehe http://www.polkm.org/docs.htm. Die 7. Jahrestagung der 
Politischen Kindermedizin im November 2013 befasste sich mit dem Thema, „Partizipation in der 
Kinder- und Jugendmedizin - von der Versorgung zur Teilhabe“. Nahezu alle Punkte der Resolutionen 
der letzten Jahre betreffen direkt oder indirekt dieses Thema und sind damit unverändert aktuell. Viele 
der Forderungen der letzten Jahre finden sich somit auch in der vorliegenden Resolution.  
 
Die Frage der Partizipation ist von zentraler Bedeutung für die nächsten Generationen und damit für 
die gesamthafte gesellschaftliche Entwicklung: wie können wir Kindern und Jugendlichen eine ihrem 
Entwicklungspotenzial und den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechende Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglichen und wie sichern wir in der Gesundheitsversorgung eine Entschei-
dungsteilhabe auf Basis einer größtmöglichen Gesundheitskompetenz von Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien. 
 
 
Im Folgenden werden Maßnahmen vorgeschlagen, die in mehreren Arbeitsgruppen im 
Rahmen der 7.Jahrestagung des Vereins „Politische Kindermedizin“ mit dem Fokus 
Partizipation in der Kinder- und Jugendmedizin erarbeitet wurden. 
 

 
Umsetzung und Anwendung der von Österreich 2011 unterzeichneten euro-
päischen Deklaration zu Child friendly health care (CFHC) nach den entspre-
chenden Guidelines in allen Gesundheits - Angelegenheiten von Kindern und 
Jugendlichen 
 
CFHC stellt die Bedürfnisse von Kindern und Ihren Familien in den Mittelpunkt und berück-
sichtigt die 5 Prinzipien aus der UN-Kinderrechtskonvention: Partizipation – Gesund-
heitsförderung – Schutz vor gesundheitlichen Bedrohungen – Prävention – und Bereitstellung 
von notwendigen evidenzbasierten Angeboten auch über die traditionellen Gesundheits-
leistungen hinaus (die richtige Intervention, beim richtigen Kind, vom richtigen Helfer, zum 
richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, mit der richtigen Unterstützung und den richtigen 
Kosten). 
http://www.coe.int/t/dg3/children/publications/Childfriendly%20health%20care%20documents%20EN%20(2).pdf 
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A. Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen auf Teilhabe in der Gesellschaft 
 
• Uneingeschränkte Integration der Kinderrechte in die österreichische Verfassung  

Wesentliche Grundrechte von Kindern und Jugendlichen werden vernachlässigt: Kinder 
haben u. a. kein in der Verfassung abgesichertes Recht auf Gesundheitsvorsorge (Art. 
24), soziale Sicherheit (Art. 26) oder ein Recht auf Bildung (Art. 28, 29). Die UN- 
Kinderrechtskonvention muss uneingeschränkt in die Österreichische Bundesverfassung 
integriert werden, wesentliche Rechte dürfen nicht beschnitten oder durch Erfüllungs-
vorbehalte wirkungslos gemacht werden. 

 
• Finanzierungskonzepte zur Verhinderung von Kinder- und Jugendarmut und ihrer 

Folgen, zeitlich verbindlicher Umsetzungsplan 
 

Kinderarmut ist die wesentlichste Ursache für verringerte Chancen in der Entwicklung, 
für schlechtere Gesundheit und schlechtere Bildung, Kinderarmut ist die Wegbereiterin 
von individueller und gesellschaftlicher Armut in der Zukunft. Ein Konzept zur Verhin-
derung von Kinderarmut muss verbindliche kurz- und mittelfristige Ziele definieren und 
konkrete Maßnahmen für ökonomisch vertretbare Zukunftsinvestitionen (adäquate 
Grundsicherung, barrierefreier Zugang zu Bildung und Gesundheitsvorsorge usw.) 
festlegen.   
 

• Gesundheitsförderung nach dem salutogenetischen Prinzip 

sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene, sowie Präventionsmaß-
nahmen sind zu stärken. Lebensräume wie Gemeinde, Schule oder Kindergarten 
müssen gesundheitsförderlich gestaltet sein, die Stärkung der Eltern auf Augenhöhe und 
mit Respekt erfolgen. Die Bedürfnisse und Teilhabe der Familien stehen im Vordergrund 
wie in der CFHC vereinbart. 
 

• Förderung und Ausbau der Frühen Hilfen 

 Früh einsetzende und besonders aufsuchende Hilfen stellen eine der sinnvollsten und 
auch ökonomisch wertvollsten Maßnahmen in der Primärprävention dar und können für 
gefährdete Gesellschaftsgruppen wesentlich zur Verbesserung der Chancen auf eine 
positive Entwicklung und Teilhabe beitragen. Der Ausbau dieser in besonderem Maß 
zukunftsträchtigen Leistungen ist rasch voranzutreiben. Dabei ist auf eine kompetente 
Koordination und Kontrolle unter Einbeziehung von Jugendwohlfahrt sowie Kinder- und 
JugendärztInnen und auf eine entsprechende Qualifikation der Leistungserbringer zu 
achten. 

 
• Kostenfreiheit für alle etablierten Kindertherapien, insbesondere die im ASVG der 

ärztlichen Hilfe gleichgestellten Therapien 
  

Derzeit müssen Familien z.B. entwicklungsrelevante Therapien für ihre Kinder – wie 
Physiotherapie, Ergotherapie, logopädische Therapie und Psychotherapie – bei nieder-
gelassenen TherapeutInnen großteils selbst bezahlen und erhalten von den Kranken-
kassen nur einen Teil refundiert. Die den Familien verbleibenden hohen Selbstkosten 
führen neben einem zu geringen institutionellen Angebot dazu, dass in Österreich viel zu 
wenige Kinder und Jugendliche ihrem Bedarf entsprechend versorgt werden – mit oft 
fatalen Folgen für die Betroffenen und hohen Folgekosten für die Gesellschaft. Ein 
rascher Ausbau des Angebotes dieser und anderer etablierter Therapien wie z.B. 
Orthoptische Behandlung und Diätologische Beratung und Therapie als für die Familien 
kostenfreie Sachleistung ist dringend erforderlich  
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• Finanzierung von Gesundheitsleistungen nach den Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Familien 

        
 Aufgrund der neuen Modelle von Krankheit und Gesundheit in ihrer bio-psycho-sozialen 

Bedingtheit muss die Verantwortung für die Finanzierung der Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen neu überlegt und klar definiert werden. Die Finanzierung ist von den 
verschiedenen Trägern und Partnern (Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen, 
Kammern, Bildungsinstitutionen usw.) gemeinsam so zu gestalten, dass die notwendigen 
Leistungen den Betroffenen ohne bürokratischen Aufwand und aus einem Topf zur 
Verfügung gestellt werden. 

 
• Vereinfachung der Administration von Gesundheitsleistungen – Schaffung von 

bedarfsorientierten One-stop-shops für Kinder und Jugendliche mit besonderen 
Bedürfnissen 
 

Die Wege zur Finanzierung von Gesundheitsleistungen wie z.B. diverse Therapien, 
Rehabilitiationsmaßnahmen und –geräte oder Hilfsmittel sind für Eltern und Betreuer 
wegen unterschiedlicher Kostenträger oft langwierig. Dieser Prozess verzögert gerade 
im frühen Kindesalter die medizinisch notwendige möglichst frühe Behandlung und 
Versorgung. Die Einrichtung von so genannten One-stop-shops würde wesentlich zur 
Erleichterung der ohnehin schwer belasteten Familien und zu einer substanziellen Redu-
zierung des bürokratischen Aufwands und von Verwaltungskosten führen. 

 
• Umsetzung der fertigen Pläne für die Kinder-Rehabilitation 
 

 Nach jahrelangen Bemühungen und Planungen auf Expertenebene ist es heuer 
gelungen, einen allseits akzeptierten Rehabilitationsplan für Kinder und Jugendliche zu 
erarbeiten. Dieser Plan konnte aber in letzter Konsequenz nicht umgesetzt werden, da 
die gemeinsame Finanzierung am Widerstand der Länder gescheitert ist. Somit wird 
Hunderten von Kindern und Jugendlichen weiterhin eine adäquate Rehabilitation 
vorenthalten. Wir fordern daher, offene Finanzierungsfragen möglichst rasch zu lösen, 
um weiteren Schaden von betroffenen Kindern und Jugendlichen abzuwehren. Die 
fertigen, flächendeckenden Pläne sind ohne weitere Verzögerung umzusetzen. 

 
• Umsetzung des Family Centered Care – Prinzips  
 

Kinder mit schweren chronischen Krankheiten überleben heute dank komplexer medizi-
nischer Maßnahmen. Das derzeitige System bevormundet aber die Familien statt anzu-
erkennen, dass die Familie eine hohe Kompetenz für die Gesundheitsfragen ihrer betrof-
fenen Kinder hat. Family-centered care stellt daher die Familie und nicht das Fachper-
sonal in das Zentrum von medizinischen Entscheidungen. Die Kinder und ihre Eltern sind 
als berufenste Entscheidungsträger zuständig für das gesundheitliche Management, da 
sie sowohl am meisten motiviert als auch kompetent sind. Family-centered care erfordert 
Umdenken und Umstrukturierungen im Gesundheitssystem. Nur ein informierter, als Ent-
scheidungsträger ernst genommener Patient ist ein gut motivierter Patient.  
Wir fordern daher Politiker und Gesundheitsverantwortliche auf, sich mit den Prinzipien 
der Family- centered care auseinanderzusetzen und die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. 
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• Beseitigung der eklatanten Versorgungsmängel im Bereich der Kinder- und   

Jugendpsychiatrie 
 

Der allseits bekannte und beklagte Versorgungsmangel im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie (in Österreich gibt es nur etwa 50% der benötigten Diagnose- und 
Therapieeinrichtungen) hat sich in den letzten Jahren nur regional (Niederösterreich) 
gebessert. In weiten Bereichen sind eklatante diagnostische und therapeutische Unter-
versorgung, Betten-, Informations- und Kompetenzmangel sowie unerfüllbare „Versor-
gungsaufträge“ die Regel. Wir fordern daher die Erstellung und Umsetzung flächen-
deckender, bedarfsorientierter und kompetenter Versorgungspläne, die Entbürokrati-
sierung des Zugangs zu Mental Health Care und die Schaffung von zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen in den Mangelfächern Kinder- und Jugendpsychiatrie und Ergotherapie. 
 
Erstellung eines Konzepts für First Point Service im Mental-Health-Bereich unter Einbe-
ziehung von nicht-ärztlichen Berufsgruppen und Schaffung von Gesundheitsberufen mit 
besonderer Ausbildung in Mental Health Care (z.B. mental health nurses, mental health 
workers) und unter besonderer Beachtung der Versorgung von ländlichen, meist benach-
teiligten Regionen. Dabei ist besonders auch auf die Zusammenarbeit zwischen Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und Pädiatrie – auch in Form integrierter Modelle – einzugehen 
und sind existierende, funktionierende Einrichtungen für Psychosomatik zu 
berücksichtigen.  
 
Ausbau bzw. Bereitstellung von spezifischen Fort- und Ausbildungsangeboten im Mental 
Health Bereich und Sensibilisierung von ärztlichen und nichtärztlichen Berufsgruppen, 
die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.  

 
• Etablierung von Kompetenzzentren mit assoziierten Versorgungsnetzwerken für 

Kinder und Jugendliche mit seltenen, komplexen, diagnostisch und thera-peutisch 
aufwendigen Erkrankungen (Schwerpunktsetzung hochspezialisierte Medizin) 

 

 Ausgehend von bestehenden Strukturen und die aktuell tätigen Ärzte und Therapeuten 
unterstützend, sollen für obige Patienten vernetzte Strukturen entwickelt werden, die 
einerseits die Einrichtungen für Diagnostik und Therapie, insbesondere wenn der Einsatz 
von hochspezifischen und kostspieligen Verfahren erforderlich ist, zentral zur Verfügung 
stellen und andererseits dezentral die qualifizierte Betreuung der Patienten und ihrer 
Familien ermöglichen. Hierbei ist insbesondere auf den tatsächlichen Bedarf und auf 
kontinuierliche Qualitätskontrolle nach internationalen Maßstäben zu achten. 

 Das Ziel ist die Qualitätssteigerung in der Betreuung und der effiziente Einsatz der 
finanziellen Mittel. 

 
 
B. Maßnahmen zur Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und 
    deren Eltern bei gesundheitsrelevanten Entscheidungen  
 
• Förderung und Ausbau von Maßnahmen zur Hebung der Gesundheitskompetenz 

der Eltern, Kinder und Jugendlichen 
 

 Das Wissen um gesundheitsfördernde Lebensweise sollte schon verpflichtend in den 
Schulunterricht eingebaut werden. Eltern sollten in einem niederschwelligen Angebot 
Zugang zu Schulungen für Ernährungs-, Pflege- und Erziehungsfragen erhalten (z.B. 
Ausbau des Angebots von Eltern-Kind-Zentren). 
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• Umfassende Verbesserung im Bereich ärztlicher Kommunikation 
 

Verpflichtende standardisierte Ausbildung ähnlich internationalen Modellen in der 
Kommunikation mit Kindern im Rahmen des Medizinstudiums. Schaffung zusätzlicher 
Fortbildungsangebote für Ärztinnen und Ärzte im stationären und niedergelassenen 
Bereich für die Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. 
Im Rahmen der dzt. bestehenden Ausbildung Erweiterung des Angebots im Hinblick auf 
Partizipation, interdisziplinäre Kooperation auch mit nicht-ärztlichen Berufsgruppen, 
Konfliktmanagement, Selbsterfahrung, kultur- und gendersensible Kommunikation sowie 
im Hinblick auf das Überbringen schlechter Nachrichten.  

 
• Förderung und Ausbau mehrsprachiger Angebote  
  

 Partizipative Entscheidungsprozesse setzen die Möglichkeit eines Dialoges frei von 
sprachlichen Barrieren voraus. Die Umsetzung entsprechender Angebote in Institutionen 
und besonders in Praxen niedergelassener GesundheitsdienstleisterInnen übersteigen 
oft deren organisatorischen und ökonomischen Möglichkeiten. Entsprechende Förde-
rungen bzw. unterstützende personelle Angebote wären geeignet, bestehende Sprach-
barrieren zu verkleinern und so dem steigenden realistischen Bedarf an mehrsprachiger 
Kommunikation Rechnung zu tragen. 

 
• Förderung von Jugendsprechstunden 
 

 Eine notwendige Verbesserung der derzeit schlechten Akzeptanz und Inanspruchnahme 
ärztlicher und anderer gesundheitsrelevanter Leistungen durch Jugendliche hängt ganz 
entscheidend von einem ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechenden Angebot 
ab. Dazu gehören neben dem Fachwissen der betreuenden Gesundheitsdienstleister-
innen adäquate räumliche und zeitliche Rahmenbedingungen. Die Einrichtung von 
eigenen Jugendlichensprechstunden sollte durch an den v. a. zeitlich erhöhten Aufwand 
angepasste Honorare gefördert werden. 

 
• Schaffung entsprechender organisatorischer und struktureller Voraussetzungen 
 

 Partizipative Entscheidungsprozesse in der Medizin verbessern die Compliance und 
somit die Heilungschancen auf allen Versorgungsebenen. In Abhängigkeit von der 
jeweils notwendigen Versorgungsebene sind unterschiedliche strukturelle und organi-
satorische Rahmenbedingungen notwendig, um Partizipation zu ermöglichen und zu 
fördern. Konkrete Pläne sollten von einem Expertengremium erarbeitet werden.  

 Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist ein ausreichendes Zeitbudget für die 
betreuenden ÄrztInnen und anderen GesundheitsdienstleisterInnen. Gerade im Bereich 
der zentral wichtigen Primärversorgung bestehen hier große Defizite. Die Umsetzung 
neuer Praxismodelle im Rahmen der Gesundheitsreform wäre ebenso wichtig wie eine 
ausreichende Berücksichtigung und Aufwertung des Faktors Zeit. 

 
 
Wien, 6.12.2013                      Für die Politische Kindermedizin: 
 
   Prim. Dr. Sonja Gobara           Prim. Prof. Dr. Reinhold Kerbl              Dr. Rudolf Püspök 
               (Obfrau)                              (Obfraustellvertreter)                         (Schriftführer) 
 

 


